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EuGH hat zum Fall Meilicke entschieden 

Stand: 06.03.2007 

 

Der EuGH hatte in seinem gerade veröffentlichten Urteil vom heutigen Tage (Rs C-292/04) die in 

Deutschland bis Ende 2001 herrschende steuerliche Ungleichbehandlung zwischen in- und aus-

ländischen Dividenden als Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit eingestuft. Entschieden wurde 

hierbei über den vom FG Köln vorgelegten Fall des deutschen Privatanleger Meilicke (24.6.2004, 

2 K 2241/02, EFG 2004 S. 1374). Der beanstandete Streitpunkt: Die Erzielung von möglichst 

hohen Nettorenditen ist das wirtschaftliche Ziel jeder Geldanlage, daher führt die Benachteili-

gung von ausländischen Dividenden zu einer generell schlechteren Performance bei Aktienan-

lagen jenseits der Grenze. Diese Tatsache ist ein Eingriff in die Kapitalverkehrsfreiheit, da der 

grenzüberschreitende Kapitaltransfer erschwert wird. 

 

Der EuGH gelangt zu dem Ergebnis, dass die zeitliche Wirkung des Urteils vom heutigen Tag 

nicht zu beschränken ist.  

 

Da das Anrechnungsverfahren im Inland durch das Auslandsdividenden nicht benachteiligende 

Halbeinkünfteverfahren ersetzt worden ist, kommen nur die Aktionäre in den Genuss des EuGH-

Urteils, die Ausschüttungen von jenseits der Grenze vor 2001 erhalten haben. Dann sind sogar 

Erstattungen in bereits bestandskräftigen Steuerbescheiden möglich. Nach Ansicht des BMF 

(PM Nr. 121/2006) führt das Urteil zu Belastungen in Höhe von 5 Mrd. Euro. 

 

 

Hinweis: Zu diesem Themen gibt es eine separaten Beitrag, der Hintergründe und die Vorge-

hensweise in der Praxis beschreibt.  
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Ihre Ansprechpartner bei der Axer Partnerschaft zu Fragen der Vermögensanlage: 

Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Steuerrecht 
Rolfjosef Hamacher 
 
Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 
hamacher@axis.de 
 

Rechtsanwalt,  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Dipl.-Betriebswirt Bernhard Fuchs 
 
Grunerstraße 33 – 40239 Düsseldorf 
Fon 0211/43 83 560 
Fax 0211/43 83 5611 
bernhard.fuchs@rafuchs.de 
fuchs@axis.de 
 

 

Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


